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Näheres erfahren Sie im Innenteil.
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Bitte beachten Sie unsere Redaktions- 
schluss- und Erscheinungstermine

Redaktionsschluss Erscheinungstermin
Der Redaktionsschluss ist jeweils um 10:00 Uhr.
Donnerstag, 12. Oktober 2023
Donnerstag, 9. November 2023

Samstag, 21. Oktober 2023
Samstag, 18. November 2023

Ansprechpartner:
Frau Kröner
Tel.:
E-Mail:

036072 831-22
amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de

Notruf Polizei
Leitstelle der Polizei
Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst
Rettungsleitstelle
Krankentransport

110
03606 651-0
112
036065066780
0360619222

Havariedienste:
Wasser- und Abwasserzweckverband
„Eichsfelder Kessel“
Erdgas/Eichfeldgas

036076 569-0
0360743840

Versorgungsunterbrechung
Thüringer Energie AG (TEAG)
Kundenservice 03641 817-1111
Thüringer Energie AG (TEAG)
Störungsdienst Strom
Kinder- und Jugendtelefon
Frauenschutzwohnung
Giftnotruf

0800 686-1166 (24h)
0800 0080080
03605 518798
0361 730730

Zahnärztlicher Notdienst und
Kassenärztlicher Notdienst 116 117

Öffentliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Sonnenstein

Bekanntmachung der Beschlüsse aus der  
Gemeinderatssitzung vom 24.08.2023

Gemeinde Sonnenstein
Ortsteile Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, 
Epschenrode, Weilrode, Werningerode, Stöckey, Weißen-
born-Lüderode und Zwinge

In der 30. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Sonnenstein am 24.08.2023 wurde folgender Beschluss gefasst:

Beschluss - Nr.: anwesend: 14 Mitglieder
45-30/2023-GR
Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 
Sitzung des Gemeinderates vom 22.06.2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf 
der Grundlage der §§ 2, 22 i.V.m. 42 Abs. 2 und 43 der Thüringer 
Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) i.V.m. § 19 Abs. 
2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüs-
se sowie der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 
25.02.2022, die Genehmigung des öffentlichen Teils der Nie-
derschrift der Sitzung des Gemeinderates vom 22.06.2023.

Anschriften und Öffnungszeiten

Anschrift

Gemeinde Sonnenstein
OT Weißenborn-Lüderode
Bahnhofstraße 12
37345 Sonnenstein
Telefon: 036072 831-0
Telefax: 036072 831-32
E-Mail: post@gemeinde-sonnenstein.de
Internet: www.gemeinde-sonnenstein.de

Sprechzeiten der Verwaltung

Montag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeisterin

Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr

Sprechzeiten Standesamt

Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Annahmestelle für Bioabfälle und Elektrokleingeräte

(OT Weißenborn-Lüderode, gegenüber Sportplatz)
Freitag 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag 10:00 - 15:00 Uhr

Bibliothek

(OT Weißenborn-Lüderode, Hauptstraße 80)
Donnerstag 13:00 - 17:00 Uhr

Wichtiger Hinweis an die Textlieferanten
Bitte schicken Sie Ihre Beiträge per E-Mail an

amtsblatt@gemeinde-sonnenstein.de

unter Angabe Ihrer Telefonnummer.

Diese sollten Sie direkt in der E-Mail als Text und nicht als 
Anlage senden.

Pro Beitrag können maximal 2 Bilder und maximal eine halbe 
DIN A4 Seite Text abgedruckt werden.

Plakate werden einspaltig abgedruckt, daher bitte im Hochfor-
mat senden.

Um nicht gegen das gültige Wettbewerbsrecht zu verstoßen, 
bitten wir zu beachten, dass in den Texten keine Musikbands 
und Lokalitäten namentlich genannt werden dürfen, die für 
Stimmung und das leibliche Wohl sorgen. Des Weiteren dürfen 
keine Veranstaltungshinweise (z. B. Konzerte) für eigenstän-
dige Gewerbebetriebe geschaltet werden. Private in jeglicher 
Form dürfen nicht beworben werden.

Öffnungszeiten von Ärzten und Apotheken u. ä. dürfen nicht 
veröffentlicht werden. Stellenanzeigen (wenn es keine kom-
munale Einrichtung ist) dürfen nicht geschaltet werden. Auf-
zählungen von Sponsoren zu ortsgebundenen Veranstaltun-
gen dürfen ebenfalls nicht genannt werden.

Wenn dieses veröffentlicht werden soll, handelt es sich dabei 
um eine bezahlte Anzeige. In diesem Fall wenden Sie sich 
bitte an den Außendienstmitarbeiter der LINUS WITTICH Me-
dien KG unter www.wittich.de.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und stehen für Rückfragen 
gern zur Verfügung.

Ihre Redaktion
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Stimmberechtigt: 13
Zustimmungen:  10
Enthaltungen:  3
Gegenstimmen: 0

Sonnenstein, 16.09.2023
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Diese Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der 
Gemeinde Sonnenstein (www.gemeinde-sonnenstein.de) unter 
der Rubrik „Bekanntmachungen“.

Bekanntmachungen anderer Behörden

Erfassung von Vorkommen invasiver gebiets- 
fremder Krebsarten in Thüringen (2023-2024)
Die vier gebietsfremden Krebsarten Kamberkrebs (Orconectes 
limosus), Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus), Roter Ameri-
kanischer Sumpfkrebs (Procambarus clarkii) und Marmorkrebs 
(Procambarus fallax f. virginalis) verdrängen durch direkte Le-
bensraum- und Nahrungskonkurrenz und als Überträger der 
Krebspest gebietsheimische Krebsarten wie Stein- und Edel-
krebs. Auf der Unionsliste der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 
werden sie daher als invasive gebietsfremde Arten von unions-
weiter Bedeutung eingestuft. Des Weiteren werden die Arten 
Amerikanischer Rostkrebs (Faxonius rusticus) und Viril-Fluss-
krebs (Orconectes virilis) auf der Unionsliste geführt, die bisher 
noch keine Vorkommen in Deutschland haben.

Als Naturschutzfachbehörde hat das Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) die Aufgabe, die 
Naturschutzbehörden fachlich zu beraten und zu unterstützen 
sowie die dafür erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen 
und Daten zu Natur und Landschaft bereitzustellen, insbeson-
dere die Arten, Biotope und Lebensraumtypen zu erfassen (vgl.  
§ 23 Abs. 1 Thüringer Naturschutzgesetz).

Im Rahmen eines durch das TLUBN erteilten Auftrages sollen 
Vorkommen invasiver gebietsfremder Krebsarten im Freistaat 
Thüringen im Zeitraum 2023-2024 erfasst werden (Beginn Sep-
tember 2023). Zur Erfüllung dieses Auftrages werden an Thü-
ringer Gewässern Geländeerfassungen durchgeführt. Bege-
hungen der Uferpartien an Stand- und Fließgewässern finden 
dabei überwiegend bei Dunkelheit statt, da so die Sichtung der 
dämmerungs- und nachtaktiven Tiere wahrscheinlicher ist. Ein 
Fangen von Tieren ist nicht vorgesehen.

Das damit verbundene Betretungsrecht der Grundstücke ergibt 
sich aus § 30 des Thüringer Naturschutzgesetzes und wird nach-
folgend auszugsweise wiedergegeben:
„(1) Die Bediensteten der Naturschutzbehörden, der Natur-
schutzfachbehörde einschließlich der
Staatlichen Vogelschutzwarte, … sowie die, die von ihnen beauf-
tragt … wurden, … sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden zu betreten. Sie 
haben sich auf Verlangen zu legitimieren. (4) Das Betreten und 
Befahren erfolgt auf eigene Gefahr. Durch die Duldungsverpflich-
tung werden keine besonderen Sorgfalts- oder Verkehrssiche-
rungspflichten [für den Grundstückseigentümer] begründet.“

Der Auftragnehmer des TLUBN kann seine Tätigkeit und Beauftra-
gung durch eine vom TLUBN ausgestellte Bescheinigung belegen.

Weitere Informationen zum Thema invasive gebietsfremde Arten 
finden Sie auf der Internetseite des TLUBN unter https://tlubn.
thueringen.de/naturschutz/invas-arten.

Ansprechpartnerin:
TLUBN, Ref. 31, Tina Buchmann
(tina.buchmann@tlubn.thueringen.de)
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